
tbedeschrift
über die Sitzung der Gemeindevertretung Walksfe!de

am 15.06.2021 in Dodgemeinschaflshaus

Beginn 19:30 Uhr Unterbrechungen
Ende 2125 [Mir tMgbede,zahl 7

Anwesend Bemerkung
a) Shmmbereditigl

1. BGM Doreen Keding
(Vorsitzende)

2. GV Maco Giabowski (außer Top 12 id 13)
3. GV Rolf Hartmann (außer TOP 12 und 13)
4. GVPeterKutz
5. GV 1-lans-Roland Peters
6. GV Jens Stapeffeldt
7. GV Klaas-Hendnk ViMihöft (ab 19:35)

b) Nicht sthn.i.beieddi 1 PmhkoIMwei
Hernz-Jorgen Waldfried

Abwesend Stefaniekusch

Tagesordnung

1. Eröffnung der Sitzung, Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
und der Beschlussfähigkeit

2. Einwendungen und Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 20.04.2021
3. Anträge auf Erweiterung der Tagesordnung
4. Beschlussfassung über den Ausschluss der Öffentlichkeit
5. Bericht der Bürgermeisterui
6. Bericht aus den Ausschüssen
7. Beschlussfassung: .Aulhebung der Ausschreibungs- und Vergabeordnung
8. Beschlussfassung zur Berufung der Mitglieder und Stellvertreter in den Wahlvorstand für

die kommende Bundestagswahl
9. Bericht zum Stand des laufenden Genehmigungsverfahrens in Vorranggebiet

PR3_LAU_033
1O Diskussion zu Verschönerung/Umgestaltung des Dorfes (Schaffung von Ausweichstellen

in der Schweriner Straße, Schaffung eines Waldlehrpfades etc.)
11. Diskussion zum Verbleib Holzschnitt, Anschaffung eines Häckslers
12. Entwidmungsverfahren Knick Schönberger Straße
13. Bebauungsplan Nr.5

a Beschlussfassung zur Autbagsertedung der Planungsleistungen
b. Knickausgleich

14. Einwohnerfragezeit
15. Bekanntgabe und Anfragen

Die Verhandlungen finden in öffentlicher Sitzung stalL
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ede,schrift
über die Sitzung der Gemeindevertretung Walksfelde

am 15.06.2021 in Dorfgemeinschaftshaus

Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und
der Beschlussfähigkeit

Die BGM Keding eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass zur Sitzung form- und
fristgerecht eingeladen wurde und die Gemeindevertretung beschlussfähig ist.

2 EInwendungen und Genehmigung der Niederschrift der Sitzung am 20.042021
Es gab kesie Einwendungen gegen die Niederschrift der GV-Sitzung am 20042021.
Die Niederschrift ist damit genehmigt.

3 Anträge auf Erweiterung der Tagesordnung
kene

4 Beschlussfassung über den Ausschluss der Öffentlichkeit
entfällt

5 Bericht der Bürgermeisterin

BGM Keding berichtet über Aktivitäten und Ereignisse:
• 22.04: Info über Neuauslegung der Wlndkraftplanung
• 27.04.: Besichtigung und Beurteilung einer kranken Kastanie durch

Fa. Ender und Kreisforst
• 04.05.: Meldungen freiwilliger Wahihelfer vollständig
• 1()05.: Ortstermin bezüch MchtekkI und Waideinstieg „der

chkoppd
• 14.06.: Amtsausschussslizung (interne TOP und Kltaaisbau in Nusse)
• 21.06.: neuer Ortstermin in der Buschkoppel zur Festlegung eines neuen

Waldeinstiegs
• 22. oder 24.06.: Ortstermin an Kläranlage, da sich weitere Gesichtspunkte

zur Ertüchtigung der Kläranlage ergeben haben
• 18.09.: Aktion sauberes Schleswig-Holstein

6 Bericht aus den Ausschüssen

Bau- irnd Wegeausschuss:
GV Grabowski berichtet:

• Das Beet vor der Einmündung des Alten Mölker Wegs in die Dörpstraat
wurde vollständig neugestaitet. Frau Monique Gaillard hat die Patenschaft
bezüglich der Betreuung übernommen.

• Die Grasfläche im Schukireieck wurde ausgebesserl
• Angebote 1Cr die Erneuerung von Stiaßeneinbufen und die Befestigung der

Randsireifen mit Rasengittersteinen liegen vor (Schwenner Straße: HausNr
8-14 und alter Sportplatz, Dörpstraat: Kurve bei HausNr 6a).
GV Willhöft regt an, den Randstreifen im Bereich alter Sportplatz in
Eigenregie irNtiels Betonschotter zu befestigen.

• Die Bankelte am Bostorfer Weg muss ausgebessert werden.

Finanzausschuss:
GV Kulz berichtet:

• Eine konkrete Finanzprognose ist noch nicht möglich. Absehbar ist jedoch.
dass der Haushalt in 2021 nicht ausgeglichen sein wird.

Kulturausschuss:
• Keine Beiträge
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Federschrift
über die Sitzung der Gemeindevertretung Walksfelde

am 15.062.021 in Dodgemeinschaftshaus

7 Beschlussfassung: Aufhebung der Ausachreibungs- und Vergabeordnung

BGM Keding erläutert die Beschlussvorlage gemäß Anlage 1.

Die GV stimmen über die Beschlussvorlage (Anlage 1) wie folgt ab:
Anwesend: Dafür Dagegen Enthaltung

7 7 0 0

8 Beschlussfassung zur Berufung der Mitglieder und Stellvertreter in den Wahl
vorstand für die konwnendeRIIIwttIIw2hI

BGM Keding erläutert die Beschkissvorlage gemäß Anlage Z

Die GV stimmen über die Beschlussvorlage (Anlage 2) wie folgt ab:
Anwesend: Dafür Dagegen Enthaltung

7 6 1 0

9 Bericht zum Stand des laufenden Genehmigungsverfahrens im Vorranggebiet
PR3_LAU_033

BGM Keding berichtet, dass im Plangebiet zazn Bai neuer ‘Mndkraftanlagen (Antrag
Fa Natwwind) ein neuer Rotmilanhorst fes1geste werde. Eine neue Begutachtung
und Beurtedung des Sachverhalts sind eifordedich.

BGM Keding hat eine neue Stellungnahme mit Einwendungen der Gemeinde
Walksfelde vorbereitet (Anlage 3) und bittet um Zustimmung zur Abgabe der
SteUungnahme (Anlage 3)

Die GV stimmen über die SteHungnahme wie folgt ab:

Anwesend: Dafür Dagegen Enthaltung
7 7 0 0

10 Diskussion zu VerschönerungRimgestaltung des Dorfes (Schaffung von
Ausweichstellen in der Schwenner Straße, Schaffung eines Waldlehrpfades etc.)

• Die Anlage wederer Blühstreden im Ort ist wünschensweiL Hie.zu ist jedoch
die Betreuung durch Paten erforderlich.

• Ein Vorschlag zur Anlage eines Trimm-Dich-Pfades am Wanderweg liegt vor
• Das Thema Waldlehrpfad“ soll mit dem Kreisforst vertieft werden. Hinweis:

das behoffene Gebiet hegt aerhaM der Gemeinde Wcsfeide
• Bezüglich der vorgesehenen Ausweichsteflen an der Schweriner Straße soll

ei Ortstemn insbesondere mit der Polizei stattfinden, IMfl die Möghchkeiten
eines ggf. zeitlich begrenzten Parkverbotes zu erörtern.

• GV Hartmann weist auf Gefahren für und durch bergabfahrende Kinder im
westlichen Stichweg der Schönberger Straße hin.

• GV Hartmann eiwähr*, dass im Gemeindegebiet keine offiziellen Parkplätze
ausgewiesen sind
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kede,schrift
über die Sitzung der Gemeindevertretung Wa!ksfefde

am 15.06.2021 in Dodgemeinschafishaus

11 Diskussion zum Verbleib Holzschnitt, Anschaffung eines Häckslers

Von der Anschaffung eines Häcksiers soll vorerst abgesehen werden. Ein
Probebetrieb mit einen Leihgerät soll weitere Erkenntnisse und Endscheidungshilfen
liefern.

12 Entwidmungsveifahren Knick Schönberger Straße

Die CV Grabowski und Hartmann sind gemäß § 22 GO ausgeschlossen und
verlassen den Sitzungsraum (21:00 Uhr).

BGM Keding erläutert die Gesichtspunkte zur Knidwmwandlung (Anlage 4) und bittet
die GV wn Zustiimnung zur weiteren Verfolgung des Umwandkmgsveifahrens

Die GV stimmen über die Bitte der BGM wie folgt ab:
Anwesend: Dafür Dagegen Enthaltung

5 4 1 0

13a Bebauungsplan Nr. 5: Beschlussfassung zur Auftragserteilung der Planungs
leistungen

Die GV Grabowski und Hartmann sd gemäß §22 GO ausgeschlossen und haben
den Sdzungsaum vedassen

BGM Keding erläutert die Beschlussvorlage gemäß Anlage 5 und bittet Abstimmung.

Die GV stimmen über die Beschlussvorlage gemäß Anlage 5 wie folgt ab:
Anwesend: Dafür Dagegen Enthaltung

5 5 0 0
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&deischrift
über die Sitzung der Gemeindevertretung Walksfelde

• am 15.06.2021 in Dodgemeinschaftshaus

13b Bebauungsplan Nr.5: KnickausgLeich

Die GV Grabowski und Hartmann sind gemäß §22 GO ausgeschlossen und haben
den Sitzungsraum verlassen.

Im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplans Nr5 sind (nickausgleichsfiäctien
zu schaffen und mit Knicks zu bepftanzen Nach Vorgesprächen m den Erben des
daniabgen Verkäufers gab es Vorgespräche bzgL des Vorhabens, auf dem an ihn
verpachteten Randstreifen die Knickausgleichsfläche zu schaffen. Da diese nicht
Bestandteil des B-Plans werden würde, gäbe es auch keine Ausgleichszahlung. Da
das Land seinerzeit als Bauerwartungsland verkauft worden war, waren die Erben
nicht dam einverstanden, dass nun nur eine Ausgleichsfläche aus einem Ted des
verkauften Landes werden so Soweit ft die Ausgleichsftädie jedoch audi ein
finanzieller Ausgleich wie für die Schaffung von Bauland gezahlt würde, stünde dem
nichts entgegen.

BGM Keding bittet um Zustimmung, dass die Tedifächen, auf denen ein Knick als
Ausgleichsmaßnahme angelegt werden soll, genauso behandelt werden wie die
übrigen Tedtlächen, die vom B-PIan erfasst sind und zu Bauland entwickelt werden,
und dass daher auch für diese Teilflächen, auf denen ein Knick als
Ausgleichsmaßnahme angelegt werden soll, die im Kaufvertrag vereinbarte
Nachzahlung auf den Kaufpreis geleistet wirxL

Die GV stimmen über die Bitte der BGM Keding wie fülgt ab:
Anwesend: Dafür Dagegen

5 1 1 0
Enthaltung

5 0

Die GV Grabowski und Hartmann nehmen ab 21:17 Uhr an der Beratung der
anschließenden TOP teiL

14 Einwohnerfragezeit

GV Hartmann schlägt vor, die Ausstattung nil Altpapiercontainern zu erweitern, da
deren Kapazität nicht inmer ausreichL

GV Hartmann schlägt vor, die Einladungen zur GV-Sitzung als Einwurfzettel an alle
Haushalte zu verteiien. Die GV sieht keine Notwendigkeit, da öffentbcher Aushang,
Versand als Newsletter, Hinweis unter www.walksfelde.de und in den Lübecker
Nachrichten.

IS Bekanntgabe und Anfragen

Keine

Die Anlagen zu diesem Protokoll sind im Internet unter
http://www.walkstelde.de/index.php/gemeindevertretunq/protokolle veröffentlicht.

1

sHei-Jürgen WaldfriedDoreen Keding
Bgerm
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Ar\aEe. 4
Hauptamt Sandesneben, den 02.06.2021
Az.:

zur Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Walkfelde am 15.O62O21.

zu Tagesordnungspunkt : Aufhebung der Ausschreibungs- und Vergabeordnung

Gesetzliche Zahl der Vertreter: 7 Abstimmungsergebnis:

Anwesend: Ja Nein Enthaltung

Ausgeschlossen gern. § 22 GO — —

Sachverhalt:

Die Ausschreibungs- und Vergabeordnung der Gemeinde Walksfelde ist mit Datum vom 01.01 .2002
in Kraft getreten. Seitdem ist keine Anpassung dieser Ordnung erfolgt.

Mittlerweile sind jedoch im Vergaberecht viele Änderungen eingetreten. Die Verdingungsordnung für
Leistungen (VOL) Teil A ist durch die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) ersetzt worden, die
Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen wurde mit dem Inkrafttreten der Vergabeverordnung
Schleswig-Holstein im April 2016 außer Kraft gesetzt. Daher wäre eine umfangreiche Änderung der
Ausschreibungs- und Vergabeordnung der Gemeinde Walksfelde erforderlich.

Sämtliche vergaberechtliche Regelungen sind ausführlich in

• der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
• der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) Teil B,
• dem Vergabegesetz Schleswig-Holstein (VGSH)
• der Landesverordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (SHVgVO) und
• der Unterschwellenvergabeordnung UVgO

getroffen worden.

Insofern erscheint eine Beibehaltung der Ausschreibungs- und Vergabeordnung der Gemeinde
Walksfelde als nicht mehr erforderlich bzw. sinnvoll, zumal bei weiteren Anderungen im Vergaberecht
in der Regel erneut eine Anpassung der Ordnung notwendig wäre.

Daher wird verwaltungsseitig empfohlen, die Ausschreibungs- und Vergabeordnung aufzuheben.

Besch 1 ussvorsc h lag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Walksfelde beschließt, die Ausschreibungs- und
Vergabeordnung aufzuheben.

Im Auftrage

Tesche



Beglaubigter Auszug

Anae

aus der Niederschrift über die Sitzung der Gemeindevertretung fi€i vom______________ 7
Punkt

______

der Tagesordnung: Mitglieder des Wahivorstandes für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am26. September2021

Beschlussvorschlag zur Berufung der Mitglieder und StellvertreterDie Gemeindevertretung schlägt für die Bundestagswahl folgende Mitglieder für den Wahlvorstand vor.

1. Wahivorsteherlln

Daniel Kusch

Straße/Hausnummer

2. 1. Stellv. Wahlvorsteherlin

Siegfried Möhl

3. Schriftfo)hrer/in (Beisitzer/in)

Kristina Heitland

4. stellv. SchrlftfUhrerlln (Beisitzer/In)

Bernd Blank

5. Beisitzer/in

Vanessa Naglitsch

6. Beisltzerlin

Lutz Beermann

Bemerkung:
Aufgrund des § 22 GO waren keine / folgende Gemeindevertreter von der Beratung und Abstimmung ausgesch)ossen sie waren weder bei der Beratung noch bei der Abstimmung anwesend:

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über Beschj Llit und Abstimmung werden beglaubigt.Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mi9iJ Qrdnung rechtzeitig und ordnungsgemß eingeladen worden ist.

Ort

Die Gemeindevertretung war beschlussfähig.

/• (Der Bürgermeister)

/

. //A.O,
Datum
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Bericht

Knickumwandlung im Bebauungsplan Nr. 3

Sachstand und Handlungsbedarfe

Planlabor StoIzenber1
Architektur * Städtebau * Umweltplanung

Diplomingenieur Detlev Stolzenberg
Freier Architekt und Stadtplaner

Telefon 0451-550 95 * Fax 550 96
St. Jürgen-Ring 34 * 23564 Lübeck

eMail stolzenberg@planlabor.de
www.planlabor.de

Lübeck, 9. Juni 2021

Im Bebauungsplan Nr. 3 der Gemeinde Walksfelde befinden sich südlich der Schönberger
Straße und südlich der Wohnbebauung festgesetzte Knicks. In der Örtlichkeit ist festzustellen,
dass hier jeweils Knickstrukturen vorhanden sind, diese jedoch durch Siedlungseinwirkungen in
ihrer ökologischen Funktion beeinträchtigt sind. Aufgrund der Hinweise der unteren
Naturschutzbehörde besteht Handlungsbedarf.

Nach einer Ortsbesichtigung ist aus fachlicher Sicht die Berücksichtigung der Anforderungen
zum Knickschutz auf den bereits bebauten Baugrundsfücken sinnvollerweise nicht zu
erreichen. Der Platzbedarf zur Sicherung der ökologischen Funktionen kann vor Ort nicht auf
den Baugrundstücken berücksichtigt werden.

Als Lösungsansatz käme die Umwidmung der erheblich beeinträchtigten Knicks in Frage.
Diese würden dann rechtlich umgewidmet werden und nicht mehr dem Schutzstatus der
Landesverordnung entsprechen. Sie könnten dann als Gehölzstrukturen / Hecke eingestuft
werden, ohne die Schutzanforderungen eines Knicks. Nach den bisherigen Erfahrungen in der
Verfahrensweise mit der Naturschutzbehörde würde hierfür ein Knickersatz im Verhältnis von 1

1 notwendig werden.

Möglicherweise wird dazu die Änderung der planungsrechtlichen Festsetzungen im
Bebauungsplan Nr. 3 gefordert werden. Dies könnte jedoch zunächst abgewartet werden.
Durch eine Änderung der Regelungen des Bebauungsplanes könnten planungsrechtliche
Restriktionen für die Grundstücke beseitigt werden. Die privaten Grundstückseigentümer
wären die Begünstigten. Im Wege freiwilliger Vereinbarungen könnte über eine
Kostenbeteiligung der Begünstigten nachgedacht werden.

Der notwendige Knickersatz könnte z. 1. auf dem gemeindlichen Grundstück in einiger
Entfernung zum Bebauungsplan Nr. 5 hergestellt werden. Hierzu ist im gemeindlichen
Landschattsplan bereits eine Aussage zur Neuanlage eines Knicks enthalten. Im Vorgriff auf
eine zukünftige Siedlungsentwicklung könnte an dieser Stelle der künftige Ortsrand nachhaltig
markiert werden. Diese Variante war bereits Gegenstand eines Abstimmungsgespräches in
der Amtsverwaltung.

Im Landschaftsplan sind darüber hinaus weitere, mögliche Knickneuanlagen vorgesehen, die
im nachfolgenden Planausschnitt grün markiert sind.



Aufgestellt:
Detlev Stolzen berg



An
Amt Sandesneben-Nusse
Bauverwaltung

Sandesneben, 31.05.2021

zur Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Walksfelde am 15.06.2021

zu Tagesordnungspunkt ‘Vs

Erschließung 8-Plan Nr. 5: Auftragserteilung Planungsleistungen

Sachverhalt:

Die Gemeinde Walksfelde plant, Baugrundstücke im Gebiet des B-PIan Nr. 5 zu erschließen. Für die
notwendigen Planungsleistungen wurden drei Ingenieurbüros zur Abgabe eines Honorarangebots auf
gefordert.

Alle drei Büros haben ein Angebot abgegeben. Nach Auswertung der Angebote hat das Ing-Büro Büro
Schwarz aus Steinhorst mit einer Angebotssumme von 53.117,98 € brutto das wirtschaftlichste Ange
bot abgegeben.

Die Amtsverwaltung empfiehlt daher, den Auftrag für die Planungsleistungen zur Erschließung des B
Plan Nr. 5 an das Büro Schwarz zu vergeben.

Beschlussvorschlaq:

Die Gemeindevertretung Walksfelde beschließt, das lng.-Büro Schwarz aus Steinhorst mit der Planung
und Begleitung der Erschließungsmaßnahmen im 8-Plan Nr. 5 gemäß Angebot zu beauftragen.

Aufgrund des § 22 GO waren die o. g. Gemeindevertreter von der Beratung und Abstimmung ausge
schlossen; sie waren weder bei der Beratung noch bei der Abstimmung anwesend.

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden be
glaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zu Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig
und ordnungsgemäß eingeladen worden ist. Die Gemeindevertretung war beschlussfähig.

Walksfelde, am

_________

V-LT S. / )
Bü/ermsterin Frau Keding

Abstimmungsergebnis:

Ja Nein f Enthaltung


